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1 Einleitung: Keine Energiewende ohne Energieeffizienz 
 

Der Einstieg in das Erneuerbare Zeitalter ist nicht ohne eine erhebliche Steigerung der 
Energieeffizienz zu realisieren. Energieeffizienz ist die eigentliche Brückentechnologie für 
eine vollständige Umstellung der Stromversorgung auf Erneuerbare Energien und schafft 
die ökonomischsten und zugleich ökologischsten Möglichkeiten, die angestrebten Klima-
schutzziele zu erreichen.1 Energieeffizienz ist daher deutlich mehr in den Fokus der der-
zeitigen energiepolitischen Überlegungen zu rücken. 
 

Der nunmehr am 17.05.11 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit vorgelegte Referentenentwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Rechts-
rahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (im Folgen-
den: EEG-E 2012) steht damit nicht im Einklang. Im Gegenteil, er behindert effiziente 
Technologien und effiziente Energiedienstleistungen.  
 

Der Referentenentwurf verhindert eine Steigerung der Energieeffizienz aus folgenden 
Gründen: 
 

 § 37 EEG-E 2012 fördert weiterhin ineffiziente Eigenerzeugung von Strom. Der 
Stromverbraucher, der für seinen Verbrauch ein konventionelles Kohlekraftwerk 
betreibt, bleibt von der EEG-Umlage befreit, solange der Strom nicht über ein Netz 
der allgemeinen Versorgung geleitet wird. Ein ansonsten identischer Stromverbrau-
cher, der den Strom von einem Lieferanten bezieht, zahlt die EEG-Umlage. Dafür 
gibt es keinen sachlichen Grund. Zwar soll die Eigenerzeugung künftig nur noch 
dann von der EEG-Umlage befreit werden, wenn der Strom nicht über ein Netz der 
allgemeinen Versorgung geleitet wird. Damit schafft der Referentenentwurf jedoch 
nach wie vor keine Anreize, um in Effizienztechnologien zu investieren (namentlich: 
in Kraft-Wärme-Kopplung in Form von Stirlingmotoren, Gasturbinen, Organic 
Rankine Cycle, Brennstoffzellen, etc.). Der richtige Ansatz ist vielmehr der, jede 
Form der dezentralen hocheffizienten Stromerzeugung von der EEG-Umlage zu be-
freien (solange der Strom nicht über ein Netz der allgemeinen Versorgung geleitet 
wird). Würde § 37 EEG Eigenerzeuger und Energiedienstleister in diesem Sinne 
auch in dem Bereich der dezentralen, verbrauchnahen Stromversorgung gleich be-
handeln, würde das zu einem Modernisierungsschub bei der dezentralen Objektver-
sorgung und zu einer erheblichen Steigerung der Energieeffizienz führen. 

 

 § 3 Nr. 14 i.V.m. §§ 40 ff. EEG-E 2012 verhindert für die in dieser Norm ge-
nannten stromintensiven Unternehmen (des Bergbaus und des verarbeitenden Ge-

                                          
1  ebenso u.a. der Energieeffizienzplan 2011 der Europäischen Kommission, in: Mitteilung der Kommission an 

das Europäische Parlament, etc. vom 08.03.11, KOM (2011) 109 und der Sachverständigenrat für Umwelt-

fragen, Sondergutachten „Wege zu 100 % erneuerbarer Stromversorgung“ (Januar 2011), Seite 349ff. 
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werbes (Gewerbezweige B und C)) die Nutzung von hoch effizient agierenden 
Energiedienstleistungen. Beauftragen diese Unternehmen nämlich Energiedienst-
leister mit der Lieferung von aus Strom erzeugter Nutzenergie (insbesondere Kälte, 
Dampf, Druckluft) müssen diese die EEG-Umlage in voller Höhe entrichten. Setzt 
das stromintensive Unternehmen dagegen weiterhin selbst alte ineffiziente Techni-
ken zur Nutzenergieerzeugung ein, kann es die EEG-Umlage fast auf Null senken. 
Zur Förderung effizienten Handelns ist auch hier eine Gleichbehandlung zwischen 
den stromintensiven Unternehmen, die ihre Nutzenergie selbst erzeugen und den-
jenigen stromintensiven Unternehmen nötig, die Energiedienstleister mit der Belie-
ferung von Nutzenergie beauftragen. Nur dadurch ließen sich effiziente Lösungen in 
ihrem Bestand erhalten und weitere Effizienzpotentiale erschließen. 

 
Der Verband für Wärmelieferung e.V. fordert die Bundesregierung daher auf, eine Ände-
rung dieser Regelungen in folgender Art und Weise vorzunehmen: 
 

 Das Eigenerzeugungsprivileg für ineffiziente Stromerzeugung ist komplett abzu-
schaffen. Auch bei dezentraler, außerhalb des Netzes der allgemeinen Versorgung 
erfolgender Stromversorgung sind Eigenversorger und Stromlieferanten gleich zu 
behandeln. 

 
 Eine Entlastung von der EEG-Umlage kann nur noch bei einer klimaschonenden 

Stromversorgung in Anspruch genommen werden, und zwar entweder durch 
 

o Grünstrom (wie in § 39 EEG-E 2012 enthalten) oder durch 
 

o hocheffiziente, dezentrale Stromversorgung in Kraft-Wärme-
Kopplung, sofern diese aus Anlagen mit einer Größe von maximal 2 
MW (el) und ohne Nutzung eines Netzes der allgemeinen Versor-
gung erfolgt (kleine, dezentrale KWK). 

 
 Die besondere Ausgleichsregelung der §§ 40 ff. EEG gilt für jeden Strom der zur 

Nutzenergieversorgung der nunmehr nur noch privilegierten stromintensiven Un-
ternehmen (des Bergbaus und des verarbeitenden Gewerbes (Gewerbezweige B 
und C)) eingesetzt wird. Das gilt unabhängig davon, ob das Unternehmen die Nutz-
energie selbst erzeugt oder durch einen Energiedienstleister erzeugen lässt. 

 
 
Unterbleiben diese gesetzestechnisch leicht zu realisierenden Änderungen, verhindert das 
EEG auf Jahre hinweg energieeffiziente Lösungen. Gerade der derzeitig anstehende, fun-
damentale Strukturwandel der gesamten deutschen Energiewirtschaft erfordert einen 
integrativen Ansatz. Nur wenn das EEG 2012 energieeffiziente Lösungen unterstützt, 
kann es im Zusammenspiel mit dem Atomausstieg langfristig Erfolg haben und in der 
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Zukunft eine hinreichend sichere Stromversorgung durch Erneuerbare Energien sicher-
stellen. 
 
Der Verband für Wärmelieferung e.V. appelliert daher im Interesse einer erfolgreichen 
Gestaltung der Energiewende dringend an die Umsetzung der im Folgenden im Detail 
dargelegten Änderungsvorschläge am Referentenentwurf des EEG 2012.  
 
Die mit diesen Änderungsvorschlägen verbundene Belastung nichteffizienter Stromerzeu-
gung im industriellen Bereich stellt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie 
nicht in Frage, weil diese durch die besondere Ausgleichsregelung der §§ 40 ff. EEG ent-
lastet bleibt. Denn die nachfolgend im Detail wiedergegebenen Änderungsvorschläge las-
sen die nunmehr vorgesehene Möglichkeit für stromintensive Unternehmen, die EEG-
Umlage auf 0,05 Cent/kWh zu begrenzen, vollends unberührt. 
 
 
 

2 Die Forderungen zur Änderung im Einzelnen 
 
2.1 Abschaffung des Eigenerzeugungsprivilegs  

2.1.1 Derzeitiger Entwurf der § 37 Abs. 2 und 3 

Nach § 37 Abs. 2 und 3 EEG-E 2012 sind ineffiziente Stromerzeugungsanlagen, die von 
demjenigen betrieben werden, der den Strom verbraucht, von der EEG-Umlage befreit. 
Das frühere komplette Eigenerzeugungsprivileg ist zwar auf ein dezentrales Eigenerzeu-
gungsprivileg gekürzt worden (vgl. § 37 Abs.3 Nr. 2 i.V.m. § 3 Nr. 7 EEG-E 2012), wider-
spricht aber weiterhin den Zielen des Gesetzes. 
 

2.1.2 Dies behindert Energieeffizienz, denn: 

Bei einer Vielzahl von bundesdeutschen Industrie-, Dienstleistungs- und Wohnungsstan-
dorten besteht ein großes Potential für die die Realisierung und effiziente Betriebsführung 
von hoch-effizienter dezentraler Kraftwerkstechnologie insbesondere durch Nutzung von 
komplexen Kraft-Wärme-Kopplungslösungen (KWK-Technik). Denn neben einem Strom-
bedarf ist an diesen Standorten in der Regel auch ein Wärmebedarf vorhanden. Viele Be-
treiber von Produktions- oder Dienstleistungsstandorten zögern aber dennoch oft man-
gels Wissen um die Möglichkeiten von KWK sowie mangels technischen Know-hows bei 
der Installation und dem Eigenbetrieb einer kleinen dezentralen KWK-Anlage.  
 
Nur der auf die Energieeffizienz hochspezialisierte Energiedienstleister hat auch bei die-
sen kleinen Standorten mit wenig Strom- und Wärmebedarf die Möglichkeiten, effiziente 
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KWK-Lösungen zu erarbeiten und in wirtschaftlich und technisch vernünftiger Art und 
Weise zu realisieren. Auch die für den späteren effizienten Betrieb von KWK-Anlagen 
notwenige professionelle Anlagenführung kann der Energiedienstleister sicher stellen. 
Das reicht aber nicht aus. Selbst wenn ein Energiedienstleiter mit Planung und Realisie-
rung von KWK-Lösungen beauftragt wird, stellt er zumeist fest, dass seine Energiedienst-
leistung, mit der er den Produktproduzenten/Dienstleister komplett von allen Aufgaben 
und Risiken im Zusammenhang mit der Strom- und Wärmeerzeugung entlasten würde, 
nicht wirtschaftlich funktionieren kann. Denn der KWK-Zuschlag, der den Ausbau der 
KWK fördern soll, wird um die zwischenzeitlich auf 3,53 ct/kWh angestiegene EEG-
Umlage reduziert. Bei Anlagen über 50 kWel, bei denen nach KWKG (für den Leistungsan-
teil oberhalb von 50 kWel) gemäß § 7 Abs. 6 i.V.m. § 7 Abs. 4, S. 2 KWKG nur ein Zu-
schlag in Höhe von 2,1 ct/kWh gezahlt wird, übersteigt die EEG-Umlage sogar den Wert 
des KWK-Zuschlags um ca. 70 %. Der Zweck des KWK-Zuschlags wird – entgegen der 
gemäß § 4 Abs. 1, S. 2 KWKG sowie § 11 EEG gebotenen Gleichbehandlung zwischen 
EEG- und KWK-Strom – ad absurdum geführt. In der Anlage werden diese Nachteile für 
dezentral agierende KWK-Energiedienstleister im Einzelnen beziffert (siehe Anlage). 
 
In der Konsequenz unterbleibt gerade in diesen dezentralen Konstellationen, bei denen 
die Stromversorgung komplett außerhalb des Netzes der allgemeinen Versorgung (inner-
halb der Kundenanlage) erfolgen würde, zumeist die Nutzung von KWK ebenso wie die 
Beauftragung eines effizient agierenden Energiedienstleisters. Die Pflicht zur Zahlung der 
EEG-Umlage verhindert in ihrer heutigen Ausprägung dadurch die Erschließung umfang-
reicher KWK-Potentiale. Sie führt sogar teilweise bereits dazu, dass von Energiedienst-
leistern betriebene Anlagen mangels Wirtschaftlichkeit von der Stilllegung bedroht sind. 
 
Für diese Verhinderung der Konkurrenzfähigkeit energieeffizienter Stromversorgungslö-
sungen gibt es keinen sachlichen Grund. 
 

2.1.3 Daher lautet unsere erste Forderung: 

 Das Eigenerzeugungsprivileg in § 37 des Referentenentwurfs ist auch für 
den Strom abzuschaffen, der nicht über ein Netz der allgemeinen Versor-
gung i.S.d. § 3 Nr. 7 EEG geliefert wird. Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen (EVU) und Eigenerzeuger sind gerade in diesen verbraucherna-
hen Lieferkonstellationen gleich zu behandeln.  

 
 Alle Ausnahmen von diesem Grundsatz zur Zahlung der EEG-Umlage ha-

ben für EVU und für Eigenerzeuger gleichermaßen zu gelten. 
 
 Das Grünstromprivileg und die besonderen Ausgleichsregelungen für 

stromintensive Unternehmen bleiben unverändert (d.h. so, wie im jetzi-
gen Referentenentwurf vorgesehen). 
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 Dadurch würde die umlagepflichtige Strommenge erhöht und damit die 

Höhe der EEG-Umlage reduziert. Das würde die Stromkunden entlasten. 
Zugleich würde die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nicht tangiert, 
weil die stromintensiven Unternehmen unverändert von den besonderen 
Ausgleichsregelungen der §§ 40 ff. EEG profitieren könnten. Diese Aus-
gleichsregelungen sind durch den jetzigen Referentenentwurf (insbeson-
dere die Reduktion der Grenze des § 41 Abs. 1 Nr. 1 a) von 10 auf 5 GWh 
sowie die (abgestufte) Reduzierung der EEG-Umlage auf 0,05 Cent/kWh) 
sogar noch verbessert worden, so dass mit dem vorliegenden Vorschlag 
der Abschaffung des Eigenerzeugungsprivilegs im Vergleich zum status 
quo keine Nachteile für die deutsche Großindustrie verbunden sind. 

 
 
2.2 Keine EEG-Umlage für dezentrale hocheffiziente KWK 

2.2.1 Ausgangslage 

Die Umstellung der Energieversorgung auf eine klimaschonende, effiziente und dezentra-
le Erzeugung ist nur dann möglich, wenn alle verfügbaren Potentiale für die effiziente 
Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopplung genutzt werden (Stichwort: virtuelle Kraft-
werke). Damit das wirtschaftlich möglich ist, sieht das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
eine Förderung der dezentralen Erzeugung vor. Diese Förderung wird durch die EEG-
Umlage, wie bereits dargestellt, jedoch weitestgehend aufgezehrt und damit wirkungslos. 
Das EEG verhindert damit die flächenhafte dezentrale Nutzung der Kraft-Wärme-
Kopplung. 

 

Dieser Effekt ist schon deshalb unzulässig, weil KWK-Anlagen nach dem Gesetz den EE-
Anlagen gleichzustellen sind(vgl. § 1 Abs. 1 und § 3 Nr. 33 EnWG; § 1 und § 11 EEG; § 1 
und § 4 Abs. 1, S. 2 KWKG).  
 

2.2.2 Ohne EEG-Umlage auf dezentrale, hocheffiziente Stromerzeugung 
würden zusätzliche Klimaschutzeffekte erschlossen, denn: 

 dezentrale, kleine KWK-Anlagen sind hocheffizient  
 

vgl. § 3 Abs. 11 KWKG und die Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11.02.04 
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 dezentrale, kleine KWK-Anlagen entlasten die Stromnetze und ergänzen 
die Versorgung aus Erneuerbaren Energien 

 

Die Nutzung der hocheffizienten KWK-Technik hat den Vorteil, dass durch sie ver-
brauchernah Strom erzeugt wird, so dass sie weder mit Leitungsverlusten einher 
geht, noch einen Netzausbau notwendig macht. Die Folgekosten, die mit einem 
einseitigen Ausbau großer Kraftwerke auch der Erneuerbaren Energien sowie neu-
er Speicher verbunden wären, können durch einen Ausbau dezentraler KWK-
Anlagen daher erheblich gesenkt werden. Zudem stünden durch niederspan-
nungsseitige Einspeisungen größerer Mengen dezentralen KWK-Stroms wesentlich 
mehr Kapazitäten zumal auf Mittel- und Hochspannungsebene für den aus Erneu-
erbaren Energien erzeugten Strom zur Verfügung.  

 

 dezentrale, kleine KWK-Anlagen liefern Wärmespeicher als Speicher-
medium und sind daher idealer Partner der Erneuerbaren Energien 

 

Dezentrale KWK-Anlagen sind aufgrund ihrer direkten, verbrauchernahen nieder-
spannungsseitigen Einspeisung sowie ihrer extrem schnellen Regelbarkeit ideale 
Partner von Kraftwerken mit schwankendem Energieangebot. Sie sind daher in 
besonderem Maße geeignet, die Anforderungen der Erneuerbaren Energien zu er-
füllen und machen den Zubau neuer Ausgleichskraftwerke entbehrlich (Bsp: 20 
kleine, direkt in die Niederspannung einspeisende BHKWs mit 50 kWel können 
Platz schaffen für 1 MW Windkraftkapazität in den Übertragungsnetzen).Die ersten 
Versuche mit virtuellen Kraftwerken zeigen sehr eindrucksvoll, wie so eine Kombi-
nation funktioniert. 

 

 dezentrale, kleine KWK-Anlagen erschließen sonst brach liegende Effizi-
enzpotentiale 

 

Wie bereits unter 2.1.2 aufgezeigt, hat der Stromverbraucher, der den von ihm 
verbrauchten Strom selbst erzeugt, wenig Anreiz, den Strom effizienter zu erzeu-
gen, weil er auch ohne Investition in moderne Effizienztechnologien günstig von 
der EEG-Umlage befreiten Strom verbrauchen kann. Nur dann, wenn seine Be-
auftragung eines effizienten KWK-Energiedienstleisters nicht zur Pflicht der Zah-
lung der EEG-Umlage führen würde, wäre eine solche Lösung für ihn wirtschaft-
lich. Die Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage verhindert in ihrer heutigen Ausprä-
gung dadurch die Erschließung umfangreicher KWK-Potentiale (siehe dazu auch 
die Anlage dieser Stellungnahme).  
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2.2.3 Daher lautet unsere zweite Forderung: 

 
 

 Die im Gesetzentwurf für dezentrale Eigenerzeugung vorgesehene Entlas-
tung ist in eine Entlastung für dezentrale, hocheffizienzte Erzeugung um-
zuwandeln. Das könnte z.B. durch eine Ergänzung des § 39 EEG-E 2012 
um einen Absatz 3 erfolgen:  

 

     "Die EEG-Umlage entfällt für Strommengen, die 
 

       -   ohne Nutzung eines Energieversorgungsnetzes der allgemeinen 
  Versorgung i.S.d. § 3 Nr. 7 EEG (bzw. § 3 Nr. 17 EnWG) zum Letzt- 
               verbraucher gelangen und 
 

       -   in kleinen, hocheffizienten KWK-Anlagen i.S.d. § 3 Abs. 3 und 11 
  KWKG erzeugt werden.“ 
 

 Alternativ könnte diese Entlastung für die kleine KWK auch abgestuft 
ausgestaltet werden. Damit könnten die Strommengen, die gemäß dieser 
Entlastung entgegen der oben vorgeschlagenen Erweiterung der umlage-
pflichtigen Strommenge doch wieder aus der Umlagepflicht herausfallen, 
noch weiter reduziert werden. Eine mögliche Abstufung könnte dabei in 
Anknüpfung an die Vergütungsstufen nach dem KWKG sowie des § 27 
EEG wie folgt aussehen (jeweils bezogen auf die Größe der KWK-
Anlage):2  

 

    100 %  Befreiung:  KWK-Strom aus 0 bis 150 kWel,  
    75 %    Befreiung:   KWK-Strom > 150 bis 500 kWel 
    50 %    Befreiung:  KWK-Strom > 500 bis 2.000 kWel. 
 

 Diese Abstufung der Umlage-Reduzierung sollte analog § 18 EEG 2009; 
§ 7 Abs. 4 KWKG gleitend ausgestaltet werden (d.h., dass es auf den 
KWK-Strom aus der ersten „Scheibe“ (0 – 150 kWel) immer die volle Ent-
lastung gibt, auch wenn die KWK-Anlage größer ist, usw.). 

                                          
2  wobei auch bei diesem Alternativvorschlag nur der ohne Nutzung eines Energieversorgungsnetzes der allg. 

Versorgung i.S.d. § 3 Nr. 17 EnWG gelieferte Strom erfasst wird; der „andere“, unter Nutzung einer Netzes 

der allg. Versorgung gelieferte Strom also ebenfalls umlagepflichtig bliebe. 
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2.3 Keine Benachteiligung von energieeffizienten Lösungen 
bei stromintensiven Unternehmen 

2.3.1 Derzeitiger Entwurf des § 3 Nr. 14 

§ 3 Nr. 14 EEG-E 2012 enthält eine neue Legaldefinition für Unternehmen des produzie-
renden Gewerbes, die für die Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichsregelung der 
§§ 40 ff. EEG-E 2012 relevant ist. Denn nur Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
i.S.d. EEG können – sofern stromintensiv und abgestuft ab 5 GWh/a – eine Reduzierung 
der EEG-Umlage auf jetzt 0,05 Cent/kWh erreichen (vgl. § 40 EEG-E 2012). 
 

Künftig sollen diese Möglichkeit der Inanspruchnahme der so genannten „Härtefallrege-
lung“ nur noch solche Unternehmen haben, die an der zu begünstigenden Abnahme-
stelle dem Bergbau, der Gewinnung von Steinen und Erden oder dem verarbeitenden 
Gewerbe in entsprechender Anwendung der Abschnitte B und C der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008, des Statistischen Bundesamtes3 zuzuordnen sind (sie-
he Wortlaut des neuen § 3 Nr. 14 EEG 2012, Seite 7 des Referentenentwurfs). Nur solche 
Unternehmen werden künftig überhaupt noch eine Berechtigung zur Stellung des Antrags 
auf Inanspruchnahme der besonderen Ausgleichsregelung beim BAFA haben. 
 

Bisher konnten unter Geltung des EEG 2009 alle Unternehmen des produzierenden Ge-
werbes – sofern stromintensiv – einen Antrag auf Inanspruchnahme der besonderen 
Ausgleichsregelung stellen. 
 

Ziel dieser Einschränkung des möglichen Antragstellerkreises ist laut der Begründung des 
Referentenentwurfs (Seite 109) eine Unterbindung von möglichen missbräuchlichen In-
anspruchnahmen der besonderen Ausgleichsregelung. Künftig sollen eine Chance zur 
Inanspruchnahme von der besonderen Ausgleichsregelung (sprich: Reduzierung der EEG-
Umlage auf jetzt nur noch 0,05 Cent/kWh) nur noch solche Unternehmen haben, die sich 
„im Wesentlichen durch die Herstellung eines anderen Produktes im Sinne einer substan-
ziellen Veränderung von Materialen oder durch die Veredelung von Erzeugnissen“ aus-
zeichnen. Entscheidendes Kriterium soll sein, „dass das Unternehmen durch seine wirt-
schaftliche Tätigkeit aus den Ausgangsmaterialien tatsächlich eine neue Ware erstellt“ 
(wörtliche Zitate aus dem Referentenentwurf, Seite 109).  
 
Folge der mit dem Entwurf des § 3 Nr. 14 erfolgenden Umsetzung des vorgenannten 
Ziels ist jedoch zugleich, dass Nutzenergielieferanten auch wenn sie an die zukünftig be-
günstigten Unternehmen des Produzierenden Gewerbes am begünstigten Standort aus 
Strom produzierte Nutzenergie liefern (etwa in Form von Kälte, Druckluft, Dampf, etc.) 

                                          
3  dazu enthält der Entwurf auch einen Hinweis auf www.destatis.de. 
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die besondere Ausgleichsregelung nicht mehr in Anspruch nehmen können. Dies gilt, ob-
wohl sie am begünstigten Standort und für begünstigte Unternehmen tätig sind. 
 
 

2.3.2 Dies behindert Energieeffizienz, denn: 

Durch die mit dem Entwurf des § 3 Nr. 14 erfolgte Umsetzung des vorgenannten Ziels 
entsteht eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung: Das stromintensive Un-
ternehmen, dass z.B. die Kälte für die Produktion selbst erzeugt, kann die besondere 
Ausgleichsregelung nutzen. Überträgt dieses Unternehmen die Kälteerzeugung hingegen 
einem Energiedienstleister, von dem es sich dann mit Kälte beliefern lässt, fällt die EEG-
Umlage auf den für die Kälteerzeugung verwendeten Strom an und verteuert die Kälte 
massiv. Die Lieferung durch Energiedienstleister und damit die Erschließung der damit 
verbundenen Effizienzpotentiale unterbleibt.  
 
Es ist in der Logik der besonderen Ausgleichsregelung nachvollziehbar und wird vom Ver-
band für Wärmelieferung auch im Grundsatz begrüßt, dass der Entwurf darauf abzielt, die 
Nutzung der besonderen Ausgleichsregelung durch ein stromintensives Unternehmen, 
welches z.B. einen Flughafen oder ein Rechenzentrum mit Strom versorgt, auszuschlie-
ßen.  
 
Wenn man dadurch aber zugleich für die begünstigten Standorte pauschal die Beauftra-
gung eines Nutzenergielieferanten ausschließt, dann ist das unverhältnismäßig und be-
hindert effizientes Vorgehen des Unternehmens des produzierenden Gewerbes. Das Ziel 
der Verhinderung von Missbrauchsmöglichkeiten kann auch durch ein wesentlich weniges 
stark in die Handlungs- und Wettbewerbsfreiheit der Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes eingreifendes Mittel erreicht werden, indem nämlich darauf abgestellt wird, ob 
der Verbraucher der aus dem Strom erzeugten Nutzenergie nach den §§ 40 ff. EEG privi-
legiert werden soll. Das würde mit anderen Worten bedeuten, dass die besondere Aus-
gleichsregelung allein standortbezogen und nicht betreiberbezogen ausgestaltet wird.  
 
Zur Begründung sei hier nur darauf verwiesen, dass viele der in § 3 Nr. 14 EEG-E 2012 
genannten Unternehmen des produzierenden Gewerbes einen Großteil der aus Strom 
produzierten und an ihren Standorten benötigten Nutzenergien (also insbesondere Kälte, 
Dampf, Druckluft, etc.) von externen Nutzenergielieferanten beziehen. Diese realisieren 
durch effiziente Handlungsweisen ihre Gewinne und übernehmen das volle wirtschaftliche 
Umwandlungsrisiko bei der Umwandlung der eingesetzten Primärenergie (Strom) in die 
jeweilige Nutzenergie (Kälte, Dampf, Druckluft, etc.). Diese Nutzenergielieferanten reali-
sieren im Vergleich zum Eigenbetrieb wesentlich höhere Effizienz und damit umwelt- und 
klimaentlastende Energieeinsparungen. Denn sie haben das hochspezialisierte Know-how 
für eine professionellere Betriebsführung in Bezug auf die Nutzenergieerzeugungsanlage 
(z.B. Kältemaschine, etc.) und nutzen demzufolge auch technisch anspruchsvollere und 
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effizientere Technik. Ihre Preise sind direkt an den Erfolg ihrer Umwandlungstätigkeit 
geknüpft. Diese Nutzenergie wird vom Unternehmen des produzierenden Gewerbes auch 
für die tatsächliche Erstellung der „neuen Waren“ bzw. des „anderen Produktes“ (vgl. 
Referentenentwurf, Seite 109) benötigt.  
 
Nutzenergielieferanten werden damit gegenüber Nutzenergie-Eigenversorgern benachtei-
ligt, obgleich sie 
 

 am gleichen begünstigten Standort tätig sind und 
 
 in der gleichen Weise an dem künftig nur noch zu begünstigendem Prozess der 

Erstellung eines neuen Produktes oder einer neuen Ware beteiligt sind sowie 
 

 in der Regel wesentlich effizienter arbeiten als der Nutzenergie-Eigenversorger 
(weil Nutzenergielieferanten nur über ihre eigene Effizienz ihre Gewinne erzielen). 

 
Für diese Ungleichbehandlung ist kein Grund ersichtlich und auch nicht im Referenten-
entwurf angeführt. 
 

2.3.3 Daher lautet unsere dritte Forderung: 

 Die Definition des „Produzierenden Gewerbes“ in § 3 Nr. 14 des Referenten-
entwurfs ist um solche Energielieferanten zu erweitern, die Nutzenergie für 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes an den begünstigten Standor-
ten erzeugen. 

 
 Gesetzestechnisch könnte dazu in § 3 Nr. 14 ein Satz 2 ergänzt werden, der 

wie folgt lauten könnte: 
 
      „Als Unternehmen des produzierenden Gewerbes im Sinne des Satz 1 gelten 

auch Unternehmen, deren Geschäftszweck die Energieversorgung in ent-
sprechender Anwendung des Abschnitts E der Klassifikation der Wirtschafts-
zweige, Ausgabe 2008, des Statistischen Bundesamtes ist, soweit sie eine in 
Satz 1 genannte Abnahmestelle mit aus Strom produzierter Nutzenergie be-
liefern.“ 

 
 Dadurch würde eine sachlich nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung 

von Nutzenergielieferanten vermieden, die an einem begünstigten Standort 
Nutzenergie (in Form von Kälte, Druckluft, Dampf) aus Strom produzieren 
und ausschließlich an den Betreiber des begünstigten Standortes vor Ort be-
liefern. 
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3 Fazit 
 
Der derzeitige Entwurf des EEG 2012 verhindert erhebliche Steigerungen der Energieeffi-
zienz. Eine Änderung dieses Zustands durch die aufgezeigten, gesetzestechnisch leicht 
umzusetzenden Maßnahmen würde einen nachhaltigen Modernisierungsdruck auf den 
deutschen Kraftwerkspark erzeugen und zudem den Bestand bestehender Effizienzlösun-
gen sichern. Dadurch ließen sich Effizienzpotentiale erschließen sowie die Errichtung neu-
er Anlagen und der Stromnetzausbau reduzieren.  
 
Wir fordern das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie 
die Bundesregierung daher nicht zuletzt zur Vermeidung unnötiger Investitionen und 
Kosten für die Verbraucher dazu auf, Energieeffizienz in der hier dargestellten Weise zu 
unterstützen und die Hemmnisse, die der Referentenentwurf zulasten energieeffizienter 
Lösungen enthält, im eigenen Interesse der Förderung der Energiewende zu korrigieren. 
 
 
Hannover, 23.05.2011 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Norbert Krug   Dipl.-Ing. Birgit Arnold 
Präsident     Geschäftsführende Vizepräsidentin 
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Anlage: Übersicht der Nachteile für dezentral agierende KWK-Energiedienstleister 
  (Vorblatt mit Erläuterungen nebst einer Übersicht)
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Anlage 
Erläuterungen zur nachfolgenden Tabelle (Format DIN A3 quer) 
 
Es werden 4 Fälle kleiner KWK-Anlagen im Sinne § 3 Abs. 3 KWKG untersucht: 
 

Fall Typ KWKG-Gr. Größenordnung Einsatzgebiet 

A Kleinst-BHKW bis 50 kW 20-kW-Klasse 
Wohnungsbau, nicht produzierendes 
Gewerbe 

B Klein-BHKW bis 50 kW 50-kW-Klasse 
Wohnungsbau, nicht produzierendes 
Gewerbe 

C Klein-BHKW bis 50 kW 50-kW-Klasse produzierendes Gewerbe 

D 
kleine KWK-
Anlage > 50 kW 150-kW-Klasse produzierendes Gewerbe 

 
Größere Leistungsklassen kleiner KWK-Anlagen (500 bis 2000 kW) wurden hier nicht be-
rechnet, da sich die Ergebnisse sehr individuell abhängig vom Betriebsstandort darstellen 
und eine Standardisierung ohne weiteres nicht vorgenommen werden kann. 
 
Je Fallgruppe ist das Betriebsergebnis ohne Belastung mit EEG-Umlage (jeweils linke 
Spalte) und mit Belastung mit EEG-Umlage (jeweils rechte Spalte) dargestellt. Das Er-
gebnis wird als Kapitalwertentwicklung über 10 Jahre entsprechend den AfA-Tabellen des 
Bundesministeriums der Finanzen ausgewiesen. Negative Kapitalwerte sind rot, positive 
grün dargestellt. 
 
Erläuterung des hier verwendeten Kapitalwertbegriffs: 
Der Kapitalwert in dem hier verwendeten Sinne gibt an, mit welchem Wert zu einem be-
stimmten Jahr die getätigte Investition unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und 
Auszahlungen wieder „reinverdient“ ist. Dabei wird mit dem Kalkulationszinssatz auf heu-
tige Werte abgezinst. 
Ist der Kapitalwert in einem bestimmten Jahr negativ, so ist die Investition noch nicht 
wieder verdient. 
Ist der Wert positiv, so ist die Investition wieder verdient. Aus den positiven Werten kön-
nen die später notwendigen Erneuerungsinvestitionen und notwendigen Wachstumsin-
vestitionen (zum Beispiel für weitere KWK-Anlagen) finanziert werden.  
Die Werte gelten stets nur einzeln, die Kumulation ist nicht zulässig, da sachlich falsch. 
 
Vorgehen in der Berechnung: 
Für jede dieser BHKW-Klassen werden analog zu den anerkannten Verfahren der VDI 
2067 die beweglichen Kosten und Erlöse je Betriebsstunden ermittelt. Dazu werden die 
Kenndaten wie elektrischer Wirkungsgrad, Gesamtnutzungsgrad usw. herangezogen. Für 
den Brennstoffbezug erfolgt sachgerecht die Umrechnung auf den Brennwert Hs. 
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Die von der KWK-Anlage gelieferte Wärme wird einheitlich für alle Vergleichsfälle mit den 
vermiedenen Brennstoffkosten eines Vergleichskessel bewertet, Jahresnutzungsgrad 
90 %. Es wird um der Systematik willen darauf verzichtet, für die unterschiedlichen An-
wendungsfälle hier zu differenzieren. 
 
Es ergeben sich die Grenzkosten der Stromerzeugung, die um die Zuschläge nach KWK-
Gesetz und den festen betrieblichen Kosten für Betreuung, Bedienung, Wartung, In-
standhaltung, Versicherung, usw. ergänzt werden. Diese Kosten wurden als Mittelwerte 
aus unterschiedlichen Anwendungsfällen zusammengetragen und decken nicht jeden Ein-
zelfall ab. Ferner sind hier nur die unmittelbar der Anlage zuzurechnenden Kosten be-
rücksichtigt und nicht die stets anfallenden Overhead-Kosten. 
 
Für alle Anlagentypen wurde einheitlich die Jahresvollbenutzungsdauer auf 6.000 Stun-
den festgesetzt, um eine Diskussion über die Typica der unterschiedlichen Anwendungs-
fälle zu vermeiden. 
Daraus ergebenden sich die  
 
Der Kalkulationszins wurde abweichend von den unternehmerischen Notwendigkeiten nur 
mit 8 % ohne Zuschläge für Risiken, Wertminderungen usw. abgesetzt, um das Ergebnis 
nicht mit den unterschiedlichen Unternehmenskalkulationsphilosophien zu belasten. In 
der Realität fallen die Ergebnisse daher tendenziell deutlich strenger aus. 
 
 
 
 



BHKW-Betrieb nach KWKG  /  Einfluss der EEG-Umlage nach §37 EEG auf das wirtschaftliche Ergebnis

Fall A Fall B Fall C Fall D
Kleinst-BHKW bis 50 kW Klein-BHKW bis 50 kW Klein-BHKW bis 50 kW kleine KWK-Anlage > 50 kW
Wohnungsbau, 20 kW Wohnungsbau, 50 kW prod. Gewerbe, 50 kW prod. Gew., 150-kW-Klasse

gelb: Eingabefelder für Daten ohne Umlage mit Umlage ohne Umlage mit Umlage ohne Umlage mit Umlage ohne Umlage mit Umlage

elektrische Leistung kW 20 20 50 50 50 50 142 142
thermische Leistung kW 47 47 92 92 92 92 207 207
Wirkungsgrad elektrisch 31,5% 31,5% 32,0% 32,0% 32,0% 32,0% 36,2% 36,2%
Brennstoffwärme Hi kW Hi 63,5 63,5 156,3 156,3 156,3 156,3 392,3 392,3
Brennstoffwärme Hs kW Hs 70,5 70,5 173,5 173,5 173,5 173,5 435,5 435,5
Gesamtnutzungsgrad (Brennwertbetrieb bei Kleinstanlagen) 105,5% 105,5% 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 89,0% 89,0%

Gaspreis BHKW ct/kWh (ohne EnergieSt) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,800 3,800
verdrängter Gaspreis Kessel ct/kWh (inkl. EnergieSt, fallabh. normal/prod. Gew.) 4,550 4,550 4,550 4,550 4,412 4,412 4,212 4,212
Wartung/Instandhaltung ct/kWhel als Vollwartungspauschale 2,650 2,650 2,100 2,100 2,100 2,100 1,600 1,600

Gaskosten €/h 2,82 2,82 6,94 6,94 6,94 6,94 16,55 16,55
Wartung/Instandhaltung €/h 0,53 0,53 1,05 1,05 1,05 1,05 2,27 2,27
sonstige Nebenkosten €/h 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Summe bewegl. Kosten €/h 3,85 3,85 8,49 8,49 8,49 8,49 19,32 19,32

Nutz.grad Vergleichskessel 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Wert der gelieferten Wärme €/h (entspricht Wärmegutschrift) 2,64 2,64 5,16 5,16 5,01 5,01 10,75 10,75

Grenzkosten Stromerzeugung €/h 1,21 1,21 3,33 3,33 3,48 3,48 8,57 8,57
entsprechend ct/kWh 6,050 6,050 6,660 6,660 6,960 6,960 6,035 6,035

KWK-Zuschlag €/h (entsprechend KWKG) 1,02 1,02 2,56 2,56 2,56 2,56 4,49 4,49
Anteil Eigennutzung 80% 80% 65% 65% 85% 85% 95% 95%
Anteil Einspeisung 20% 20% 35% 35% 15% 15% 5% 5%
"üblicher Preis" ct/kWh (mittl. Wert i.S. EEX nach KWKG) 5,570 5,570 5,570 5,570 5,570 5,570 5,570 5,570
Einspeisevergütung €/h für den Anteil an Einspeisung 0,22 0,22 0,97 0,97 0,42 0,42 0,40 0,40

Verdr. Fremdstrom AP ct/kWh netto ohne USt. 18,610 18,610 18,610 18,610 16,847 16,847 16,847 16,847
EEG-Kosten beim Contractor ct/kWh 0,000 3,530 0,000 3,530 0,000 3,530 0,000 3,530
anlegbarer Strompreis ct/kWh (zur Gutschrift beim BHKW) 18,610 15,080 18,610 15,080 16,847 13,317 16,847 13,317
Einsparung je BHKW-Std. €/h 2,98 2,41 6,05 4,90 7,16 5,66 22,73 17,96

Einsp.verg. + Einsparung €/h 3,20 2,63 7,02 5,87 7,58 6,08 23,13 18,36
abzgl. Grenzkosten €/h -1,21 -1,21 -3,33 -3,33 -3,48 -3,48 -8,57 -8,57
Deckungsbeitrag A €/h (ohne KWK-Zuschl., nach Ende der Z.dauer) 1,99 1,42 3,69 2,54 4,10 2,60 14,56 9,79
KWK-Zuschlag €/h 1,02 1,02 2,56 2,56 2,56 2,56 4,49 4,49
Deckungsbeitrag B €/h (inkl. KWK-Zuschlag) 3,01 2,44 6,25 5,10 6,66 5,16 19,05 14,28

erzielte Laufzeit VBh 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Dauer KWK-Zuschlag Jahre 10 10 10 10 10 10 4 4
Investitionssumme € 50.000 50.000 150.000 150.000 150.000 150.000 250.000 250.000
Investition spezifisch €/kW 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 1.761 1.761

Jahresanteil EEG-Umlage €/a (informatorisch, Kosten bereits verrechnet) 0 4.236 0 10.590 0 10.590 0 30.076

sonst. Festkosten (Betrieb, Bedienung, Abrechnung, usw.) ohne Kapitadienst in €/a 9.200 9.200 9.200 9.200 7.200 7.200 24.200 24.200

Deckungbeitrag A €/a (nach Ablauf der Zuschlagsdauer) 2.740 -680 12.940 6.040 17.400 8.400 63.160 34.540
Deckungbeitrag B €/a (bis zum Ende der Zuschlagsdauer) 8.860 5.440 28.300 21.400 32.760 23.760 90.100 61.480

Kapitalwert Investition und Deckungsbeiträge
Kalkulationszzinssatz (ohne unternehmerisch erforderlichen Risikozuschlag) 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Jahr 0 -50.000 -50.000 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 -250.000 -250.000
Jahr 1 -41.796 -44.963 -123.796 -130.185 -119.667 -128.000 -166.574 -193.074
Jahr 2 -34.200 -40.299 -99.533 -111.838 -91.581 -107.630 -89.328 -140.365
Jahr 3 -27.167 -35.981 -77.068 -94.850 -65.575 -88.769 -17.804 -91.560
Jahr 4 -20.655 -31.982 -56.267 -79.120 -41.495 -71.305 48.422 -46.370
Jahr 5 -14.625 -28.280 -37.006 -64.556 -19.199 -55.134 91.408 -22.863
Jahr 6 -9.042 -24.852 -19.172 -51.070 1.445 -40.161 131.210 -1.097
Jahr 7 -3.872 -21.678 -2.659 -38.583 20.560 -26.297 168.063 19.057
Jahr 8 915 -18.739 12.631 -27.021 38.259 -13.460 202.186 37.718
Jahr 9 5.347 -16.018 26.788 -16.316 54.647 -1.574 233.782 54.997
Jahr 10 9.451 -13.498 39.896 -6.404 69.821 9.431 263.037 70.996

Nicht berücksichtigt sind die kalkulatorischen Kosten sowie Einkommens- und Gewerbesteuern.
Die bei den Anlagen über 50 kW teilweise erforderlichen Sonderkosten für Gutachter nach FW 308, Wirtschaftsprüfertestate usw. sind nur grob pauschaliert eingerechnet.
Daher sind die ausgewiesenen Ergebnisse eher als Rohergebnisse zu betrachten.

Bewertung:
Bei Kleinanlagen bis 50 kW (10 Jahre Zuschlagsdauer) wird seitens der Investoren akzeptiert, wenn der Kapitalwert nach 6-8 Jahren positiv wird. Diese Anlagen werden hauptsächlich im Wohnungsbau mit
geringen Betriebsrisiken eingesetzt. Bei Anlagen > 50 kW (4 bis 6 Jahre Zuschlagsdauer) wird das Erreichen des positiven Kapitalwerts nach mehr als 4 Jahren i.d.R. nicht mehr akzeptiert, da besonders im
Gewerbe längerfristige Planungshorizonte nicht vorliegen. Zu beachten ist bei der Interpretation der Werte, dass der angesetzte Kalkulationszinssatz OHNE den erforderlichen unternehmerischen Risikozuschlag
gewählt wurde.

Vergleich Eigenbetrieb - Contracting: Da zahlreiche Unternehmen wegen des erforderlichen Spezialwissens die eigene Investition in eine KWK-Anlage scheuen, wird ein auf Effizienz spezialisierter Dienst-
leister gefragt. Da dieser im Gegensatz zum Eigenbetrieb nach jetziger Rechtslage die EEG-Umlage abführen und daher höhere Strompreise als beim Eigenbetrieb anbieten muss, wird das Projekt in der Mehrzahl
der Fälle schon in der Anbahnungsphase endgültig zu den Akten gelegt und nicht weiter verfolgt. Daher wirkt die Umlagepflicht für die breite Nutzung der hocheffizienten KWK extrem hemmend.


